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Europäisches Parlament verurteilt Zwangsoperationen an
intergeschlechtlichen Menschen
Bundesregierung muss Verbot endlich auf den Weg bringen

Das Europäische Parlament hat heute die erste Resolution zu den Menschenrechten

intergeschlechtlicher Menschen angenommen. Darin werden normalisierende Operationen

und Behandlungen scharf verurteilt und die zügige gesetzliche Anerkennung der körperlichen

Unversehrtheit von intergeschlechtlichen Menschen gefordert. Dazu erklärt Henny Engels,

Mitglied im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD):

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) begrüßt die Resolution des Europäischen

Parlaments und fordert ein schnelles Verbot von Zwangsoperationen und Zwangsbehandlungen

an intergeschlechtlichen Menschen. Das hätte bereits im Zuge der Erweiterung des

Personenstandsrechts um eine dritte Geschlechtsoption passieren müssen. Auf was wartet die

Bundesregierung?

Diese Operationen sind keine Heileingriffe, sondern verletzen das Menschenrecht auf körperliche

Unversehrtheit, Selbstbestimmung und Würde. In Deutschland verstoßen Ärztinnen und

Ärzte tagtäglich gegen bestehende medizinische Leitlinien und unternehmen diese unnötige

Operationen und Behandlungen an intergeschlechtlichen Menschen. Die Bundesregierung

muss das im Koalitionsvertrag beschlossene Verbot endlich auf den Weg bringen! Chirurgische,

medikamentöse und hormonelle Eingriffe dürfen ausschließlich aufgrund der informierten

Einwilligung der betroffenen Menschen erfolgen. Begleitend sind umfassende und vorurteilsfreie

Informationen für Eltern intergeschlechtlicher Kinder notwendig.

Hintergrund

Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat bereits 2017 einen Vorschlag gemacht, wie ein

solches Verbot gesetzlich umgesetzt werden kann. Der LSVD unterstützt diesen Vorschlag.

Zwischen 2005 und 2016 wurden in Deutschland jährlich durchschnittlich 1.871 „feminisierende“

oder „maskulinisierende“ Operationen an Kindern unter zehn Jahren durchgeführt. Obwohl

bestehende medizinische Leitlinien von diesen Eingriffen abraten. 2016 wurden sogar 2.079

solcher Operationen durchgeführt. Das sind zwischen fünf bis sechs Operationen pro Tag.

European Parliament resolution on the rights of intersex people (2018/2878(RSP) [http://

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0101+0+DOC

+XML+V0//EN&language=EN]

Häufigkeit normangleichender Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter. [https://

omp.ub.rub.de/index.php/RUB/catalog/book/113]  Follow Up#Studie von Josch Hoenes, Eugen

Januschke, Ulrike Klöppel und Katja Sabisch (2019)
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Der Lesben-und Schwulenverband (LSVD) ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt die

Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen

Menschen (LSBTI).

Gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt – wir wollen, dass LSBTI als selbstverständlicher Teil

gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt werden.
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